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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
 
A  Allgemeine Angaben 
 
Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften "Südstadt - MTV Sickingenplatz - / 
MTV-West", Stadt Heidelberg,(TK 25: 6618 Heidelberg-Süd)   
Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Absatz 1 BauGB i. V. m. § 3 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 BauGB   
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Absatz 1 BauGB  
 
Ihr Schreiben Az. 61.23 vom 14.03.2019  
 
Anhörungsfrist 12.04.2019 
 
 
B  Stellungnahme 
 
Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche 
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage 
der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 
 
 
1  Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 
    die im Regelfall nicht überwunden werden können 
 
Keine 
 
 
2  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 
    die den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes 
 
Keine

Wallenwe
Textfeld
 Anlage 14 zur Drucksache 0420/2020/BV 
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3  Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
 
 
Geotechnik 
 
Die im Folgenden erneut aufgeführten geotechnischen Hinweise und Anmerkungen der 
LGRB-Stellungnahme vom 13.11.2014 (LGRB-Az. 2511 // 14-09553) umfassen das 
Plangebiet und sind weiterhin gültig: 
 
Auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten werden aus ingenieurgeologischer 
Sicht folgende Hinweise vorgetragen: 
 
Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes ist 
zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile können zu zusätzlichen bautechnischen 
Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant sein. 
 
Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung 
geeignet sind, ist zu rechnen. 
 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-
beiten (z.B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfä-
higkeit des Gründunghorizonts, zum Grundwasser, Baugrubensicherung) werden objekt-
bezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein 
privates Ingenieurbüro empfohlen. Ferner wird darauf hingewiesen, dass im Anhörungs-
verfahren des LGRB als Träger öffentlicher Belange keine fachtechnische Prüfung vorge-
legter Gutachten oder Auszügen daraus erfolgt. 
 
 
Boden 
 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
vorzutragen. 
 
 
Mineralische Rohstoffe 
 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken vorzubringen. 
 
 
Grundwasser 
 
Auf die Lage des Plangebietes innerhalb eines Wasserschutzgebietes und die Bestim-
mungen der Rechtsverordnung wird verwiesen. 
 
Südlich des Plangebietes verläuft eine von Rohrbach kommende Fahne mit 
CKW-Belastungen des Grundwassers, die saniert wird. Ob der südlichste Teil des Plan-
gebietes noch von der Fahne randlich betroffen ist, ist nicht bekannt. 
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Bergbau 
 
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. 
 
Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen 
ist das Plangebiet nicht von Altbergbau oder Althohlräumen betroffen. 
 
 
Geotopschutz 
 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 
tangiert. 
 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen 
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage 
des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 
 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der 
Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Ge-
otop-Kataster) abgerufen werden kann. 
 
 
 
 
Valentina Marker 

http://www.lgrb-bw.de/
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

der NABU Heidelberg begrüßt die Form, in der die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 

im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens nach § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

umgesetzt wurde und wird. 

 

Wir möchten zu einigen Aspekten des vorliegenden Entwurfs im Folgenden Stellung 

nehmen. 

 

Vorgabe der Stadt und des Gemeinderates an die beauftragten Planungsbüros war, nach 

den Informationen beim Erörterungstermin zum B-Plan Vorentwurf am 25.03.2019, der 

Auftrag, die Planung so zu gestalten, dass dabei ein wichtiger Beitrag zu einem verbesserten 

Wohnungsangebot, d.h. mit der Schaffung zusätzlicher Wohnungen erreicht wird. Dies 

bedeutet einer Verdichtung der Bebauung und teilweise auch eine erhöhte Stockwerkszahl. 

Diese Vorgabe schränkt viele Möglichkeiten zur Förderung z.B. der bioklimatischen Situation 

und der Berücksichtigung von Aspekten des Umwelt- und Naturschutzes ein.  

  

NABU Gruppe Heidelberg · Schröderstraße 24 · 69120 Heidelberg 

 

An die Stadt Heidelberg 
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Ihnen schreibt: 

Armin Konrad 

 

Heidelberg, den 3. April 2019 

Stellungnahme des Naturschutzbund Deutschland e.V.  
(NABU) Gruppe Heidelberg  
zum Vorentwurf des Bebauungsplans Südstadt  
„Mark-Twain-Village – Sickingenplatz / 
  Mark-Twain-Village – West“ 
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1. Bioklimatische Aspekte 

Der Umweltbericht des B-Plan-Vorentwurfs (Begründung Teil 2, nachfolgend abgekürzt: 

BT2U) verweist auf S.15 auf: 

 

„2.8.5 Stadtklimagutachten Heidelberg 2015 

Das aus dem Jahr 1995 stammende Klimagutachten der Stadt Heidelberg wurde 2015 

(GEO-NET Umweltconsulting GmbH, ÖKOPLANA) fortgeschrieben. 

Die heterogene Relief- und Flächennutzungsstruktur im Stadtgebiet von Heidelberg führt zu 

kleinräumig stark variierenden stadtklimatischen Verhältnissen. Die bioklimatisch / 

lufthygienische Situation der Stadt Heidelberg wird wesentlich durch regionale und lokale 

Luftzirkulationen wie beispielsweise Hang- und Talwinde, durch flurwindartige 

Luftaustauschbewegungen zwischen Freiräumen und Bebauung mitbestimmt. Zu den 

übergeordneten Luftaustausch-bereichen gehört der in der Südstadt gelegene Bergfriedhof. 

Die Kaltluft kann weiter über die Kleingartenanlagen des „Kirchheimer Lochs“ in westliche 

Richtung ausströmen. Wie die anderen übergeordneten Luftaustauschbereiche ist ein Erhalt 

dieser bioklimatischen Strukturen anzustreben. 

Die Teilbereiche MTV-West und MTV-Sickingenplatz gehören zum Wirkungsraum 4 des 

Stadtteils Südstadt. Sie liegen außerhalb von Wirkungsbereichen der lokal entstehenden 

Strömungssysteme. Die bebauten Flächen MTV-West und MTV-Sickingenplatz werden als 

eine weniger günstige bioklimatische Situation beschrieben. Die Frischluft aus den östlichen 

Hangbereichen erreicht diesen Wirkungsraum nicht mehr. In den Planungshinweisen wird 

darauf verwiesen, dass die Grünfläche am Sickingenplatz von hoher bioklimatischer 

Bedeutung ist. Es besteht eine hohe Empfindlichkeit gegenüber der Nutzungsintensivierung. 

Empfohlen wird, den Luftaustausch mit der Umgebung zu erhalten, bei Eingriffen die 

Baukörperstellung zu beachten sowie die Bauhöhen möglichst gering zu halten.“ 

 

Der B-Plan-Vorentwurf berücksichtigt diese Hinweise zur ungünstigen Frischluftversorgung 

der Bebaungsplangebiete und zur hohen bioklimatischen Bedeutung der Grünfläche am 

Sickingenplatz nicht, sondern trägt im Gegenteil durch zusätzliche Verdichtung, teilweiser 

Gebäudeaufstockung, und durch teilweise Überbauung vorhandener Grünflächen am 
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Sickingenplatz zur weiteren Verschlechterung der bereits ungünstigen bioklimatischen 

Situation bei. 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grünanlage am Sickingenplatz Bestand 2018,  
linker Rand: Im Bosseldorn, unten Sickingenstraße, Quelle: Google Maps 2019 

Geplante Bebauung am Sickingenplatz, blau: Gebäudeumrisse, Wohnbebauung rot 
und eingeschränktes Gewerbegebiet grau unterlegt. Die meisten Freiflächen werden 
mit Tiefgaragen unterbaut. 
Quelle: 1_1_Bebauungsplan_VE_14032019.pdf 
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2. Baumfällungen und Ersatzpflanzungen 

Im Artenschutzplan 2012 wird nach BT2U auf Seite 17 auf die Bedeutung des 

Baumbestandes hingewiesen: 

„..Durch die weitgehende Integration des vorhandenen Baumbestandes in die Neuordnung 

des Gebietes und die zusätzlichen Baum- und Gehölzpflanzungen werden Habitatstrukturen 

für die Arten des urbanen Siedlungsbereiches erhalten bzw. neu geschaffen...“  

Auch Brigitte Heinz weist  in Ihrem Fachgutachten zum Fledermausvorkommen (2014) auf 

die Bedeutung des bestehenden Baumbestandes an der Rheinstraße hin (BT2U Seite 30): 

„…Aufgrund der hohen Anzahl an jagenden Zwergfledermäusen ist von einer Wochenstube 

in der näheren Umgebung des Plangebietes auszugehen (HEINZ 2014). Die 

Untersuchungen ergaben zudem, dass insbesondere der breite Grüngürtel entlang der 

Rheinstraße eine wichtige Grünschneise und Ost-West-Verbindungslinie ist (Park der 

Kommandantenvilla – Grünflächen und Baumbestände nördlich und südlich der Rheinstraße 

– Gehölzstreifen entlang der westlichen Grenze). Hier konnte eine größere Zahl von 

Transferflügen beobachtet werden (durchfliegende, nicht jagende Tiere). Der Bereich dient 

nicht nur als Jagdgebiet, sondern auch als Flugstraße ins „Kirchheimer Loch“. Die 

Baumbestände sind in diesem Grüngürtel damit nicht nur wichtige Elemente und 

Alte Eiche Neues 

Polizeiquartier 

3D-Modell Bebauungsplan MTV-Sickingenplatz  
Foto: A. Konrad beim Erörterungstermin am 23.03.2019 
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„Nahrungslieferanten“ innerhalb des Jagdgebietes, sondern auch Leitlinien, die den 

Fledermäusen bei ihren Transferflügen zwischen Quartier und Jagdgebiet zur Orientierung 

dienen.“  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans stehen 98 Bestandsbäume (14 im Teilbereich 

MTV-West und 84 im Teilbereich MTV-Sickingenplatz). Von diesen 98 Bäumen sollen nur 9 

Bäume erhalten bleiben (0 im Teilbereich MTV-West und 9 im Teilbereich MTV-

Sickingenplatz). Von einer „weitgehenden Integration des vorhandenen Baumbestandes in 

die Neuordnung des Gebietes“ kann also nicht wirklich gesprochen werden. 

 

Besonders positiv vermerkt sei an dieser Stelle aber auch die, gegenüber ursprünglichen 

Planungen im Vorentwurf vorgesehene Erhaltung der alten Eiche durch eine Verlagerung 

des zu bauenden Polizeiquartiers nach Osten! Dieser Baum ist gewissermaßen ein 

identitätsstiftender Charakterbaum des Quartiers. 

 

Es ist geplant, die zu fällenden Bäume durch Baumneupflanzungen zu ersetzen, doch 

können neugepflanzte Bäume auf viele Jahre hinaus, wegen ihres wesentlich geringeren 

Kronen- und Laubvolumens, nicht die bioklimatischen Funktionen und Lebensraum-

funktionen großer alter Bestandsbäume ersetzen. 

Hier wäre ein Ausgleich durch zusätzliche Baum- und Heckenpflanzungen zu präzisieren. 

 

Bei der Auswahl der Gehölze für Neupflanzungen empfehlen wir das Augenmerk auch auf 

ihre Eignung zur Förderung von Wildbienen u.a. Insekten zu richten 

Paul Westrich, führender Wildbienenexperte in Deutschland, empfiehlt: 

„Gehölze 

… Gute Nahrungsquellen sind z. B. 

• Weißdorn (Crataegus) 

• Schlehe (Prunus spinosa)  

• Süßkirsche (Prunus avium) 

• Japanische Zierkirschen, ungefüllt (Prunus subhirtella, Prunus serratula) 

• Kirschpflaume (Prunus cerasifera 'nigra')  

• Wildrosen (Rosa) 

• Berberitze (Berberis vulgaris) 

• Alpen-Johannisbeere (Ribes alpinum) 
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• Spitz-Ahorn (Acer platanoides), Feld-Ahorn (Acer campestre) und Berg-Ahorn (Acer 

pseudoplatanus)  

• Weiden (Salix), vor allem Sal-Weide (Salix caprea)“  

Quelle: https://www.wildbienen.info/artenschutz/nahrungsangebot_01.php 

 

Vor allem männlichen Salweiden (Salix caprea) bieten mit ihren pollenreichen 

Kätzchenblüten schon früh im Jahr ein wichtiges Nahrungsangebot für Wild- und 

Honigbienen und ihr Laub ist wichtige Nahrung für viele Schmetterlingsarten. Zudem kann 

sie in der Form der Hängeweide (Salix caprea 'Pendula') auch dort gepflanzt werden, wo für 

größere Bäume kein Platz ist. 

 

 

3. Verbindlichkeit der vorgeschlagenen Ausgleichsmaßnahmen 

Der NABU Heidelberg begrüßt, dass im Vorfeld der Bebauungsplanentwicklung detaillierte 

artenschutzrechtliche Untersuchungen durchführt und dokumentiert wurden 

• Bio-ökologisches Gutachten für die Konversionsfläche 

„Mark-Twain-Village und Campbell-Barracks“ in Heidelberg 

(BIOPLAN 2014) 

• Fledermausuntersuchungen auf den Konversionsflächen Campbell-Barracks und 

Mark-Twain Village 

(Brigitte Heinz 2014 und 2017) 

 

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen flossen in einen Maßnahmenkatalog zur Vermeidung 

und Verminderung von Beeinträchtigungen ein, die vom NABU Heidelberg ausdrücklich 

unterstützt werden (BT2U ab Seite 54). Im Besonderen gilt dies für die vorgeschlagen 

Maßnahmen zum Schutz und Bruthabitatersatz für Gebäudebrüter (Mauersegler, 

Haussperling, Hausrotschwanz) und für Fledermäuse. 

Allerdings besitzen die vorgesehenen Maßnahmen keinen Festsetzungscharakter. Ihre 

Umsetzung sollte im endgültigen Bebauungsplan konkretisiert und präzisiert werden. 

Unklar ist, wie die angestrebte „naturnahe Gestaltung der Grünanlagen und 

Grünstreifen“ aussehen soll. Wir hoffen, dass hier neben den bespielbaren artenarmen 

Rasenflächen auch blütenreiche Bereiche entstehen werden.  

https://www.wildbienen.info/artenschutz/nahrungsangebot_01.php
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Auf Seite 45 des BT2U steht: „…Die empfohlenen baulichen Maßnahmen werden teilweise 

als Festsetzungen (Neupflanzungen) in den Bebauungsplan aufgenommen. Die anderen 

Maßnahmen setzen eine hohe Mitwirkungsbereitschaft der Bauherren voraus und werden 

nach Möglichkeit in die Baugenehmigungen als Hinweise aufgenommen…“. 

 

Es sollte unbedingt das Ziel sein, dass die empfohlene Maßnahmen Teil von verbindlichen 

Vereinbarungen mit den Bauherren und der Erteilung von Baugenehmigungen werden. All 

diese Maßnahmen sind sachlich wohl begründet und nachvollziehbar. Wenn schon bei der 

Planung die Priorität auf möglichst viel Wohnraum zu Lasten vieler Bestandsbäume, einer 

möglichen Verbesserung der bioklimatischen Bedingungen und einer möglichen ökologisch 

optimaleren Gestaltung des Planungsgebietes ging, sollte bei der Umsetzung unter diesen 

Prämissen das Sinnvolle und Machbare unbedingt realisiert werden. 

 

 

4. Zusätzlicher Vorschlag zur Turmfalkenförderung: 

2014 konnte von BIOPLAN noch zwei Brutpaare des Turmfalken in den Campbell-Barracks 

nachgewiesen werden. Ob diese Brutstandorte, d.h. die entsprechenden Gebäude heute 

noch existieren oder ob bei ihrem Umbau, Renovierung, Abriss Ersatz geschaffen wurde, 

entzieht sich unserer Kenntnis. Als Ergänzung zu den Artenschutzmaßnahmen schlagen wir 

deshalb vor, am nahegelegenen Wasserturm (Quartier am Turm) eine Turmfalkennisthilfe 

anzubringen. 
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Mit freundlichen Grüßen 

Armin Konrad 
(NABU-Heidelberg, 1. Vorsitzender) 

Wasserturm 

Sickingenplatz 



Dr. Karl-Friedrich Raqué     Gutleuthofweg 32/5       69118 Heidelberg 
 

   06221/ 808 140                                   06221/ 7355979                  kf@raque-family.de 
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Stellungnahme des Naturschutzbeauftragten 

 
Bebauungsplan-Entwurf mit örtlichen Bauvorschriften Südstadt - MTV  

Sickingenplatz -/MTV-West 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in den nachfolgenden Ausführungen  konzentriere ich mich auf die Belange des Natur- und 

Artenschutzes in der vorliegenden Begründung und den Umweltbericht nach § 9 Abs. 8 

BauGB. Letzterer wurde von L.A.U.B. GmbH unter Berücksichtigung der von 2013bis 2017 

erhobenen Daten und Erkenntnisse verschiedener Gutachten erstellt und zeichnet sich durch 

präzise Angaben und Vorschläge aus, die ich in vollem Umfang befürworte.  

 

Ein wesentliches Ziel des Bebauungsplans muss hierbei sein, Maßnahmen festzuschreiben, 

die den nachgewiesenen besonders und streng geschützten Arten weiterhin Lebensmöglichkei-

ten gewährleisten. Dies ist verbunden mit dem Erhalt des vorhandenen Baumbestandes bzw. 

der Neuanpflanzung abgängiger oder aufgrund der Verkehrssicherheitspflicht zu fällender 

Bäume.  

 

Sehr zu begrüßen sind folgende in Kap. 8.3.5 der Begründung aufgeführten Maßnahmen zum 

Artenschutz, die im Bebauungsplan verbindlich festgeschrieben werden sollten: "An den Ge-

bäuden sind vorhandene Fortpflanzungs- und Ruhestätten besonders und streng geschützter 

Arten zu erhalten und bei Sanierung fachgerecht zu ersetzen. An dem vorhandenen Baumbe-

stand sollten Nistkästen für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter angebracht werden. In den Mauern 

und Fassaden von Neubauten und Bestandsgebäuden sollte der Einbau von Niststeinen und 

Nistkästen für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter vorgesehen werden." 

 

Hiervon betroffen sind in erster Linie Fledermausarten, Mauersegler, Grauschnäpper, Haus-

rotschwänze, Haussperlinge, Turmfalken und evtl. Mehlschwalben, die bisher jedoch noch 

nicht als Brutvögel an den vorhandenen Gebäuden auftraten. Gerade für den Grauschnäpper, 

der nach dem Gutachten von BIOPLAN (2014) auf der Fläche Mark-Twain-Village und 



Campbell Baracks mit 22 Brutpaaren die größte Population auf Heidelberger Gemarkung 

aufwies, besteht hier besondere Verantwortung. Für die genannten Arten sind vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen. 

 

Positiv sind auch die in Kap. 6.7. der Begründung  zu Grünflächen gemachten Angaben zu 

bewerten, besonders die Zusage des Erhalts der Grünkulisse im Teilbereich MTV-West und 

der Möglichkeit, hier Retentionsflächen unterzubringen. Hierbei wäre die Anlage von insek-

tennützlichen, blütenreichen Grünflächen anstelle ökologisch steriler Rasen wünschenswert. 

 

Die in Kap. 8.1.12  der Begründung und Kap. 8.2.1 des Umweltberichtes vorgeschlagene Ar-

tenliste der Bäume bitte ich mit der KlimaArtenMatrix (KLAM) für Stadtbaumarten abzuglei-

chen. Denn gerade die Auswirkungen der durch den Klimawandel hervorgerufenen Erwär-

mung im innerstädtischen Bereich auf die Bewohner ist aktueller denn je. Dies beweisen Mes-

sungen und Untersuchungen der Vegetation in verschiedenen Stadtteilen sowie die Fort-

schreibung des Stadtklimagutachtens für die Stadt Heidelberg aus dem Jahr 2015. 

 

Die Neuanpflanzung von mindestens 139 Bäumen als Ausgleich für die 89 nicht zu erhalten-

den ist angemessen, da diese aufgrund ihres Wachstums erst nach Jahrzehnten ihre volle öko-

logische Aufgabe und Funktion erfüllen können.  

 

Ebenfalls sind die in Kap. 11.2 zum Monitoring gemachten Aussagen zu unterstützen. Auch 

in der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung, die einen negativen Wert aufweisen würde, konnte 

durch Integration des Überschusses aus dem Bebauungsplan Campbell Baracks ein positiver 

Wert von 5511,2 Ökopunkten erzielt werden. 

 

Abschließend möchte ich noch auf die in Kap. 2.8.5 des Umweltberichtes aufgeführte Fest-

stellung verweisen, die leider das Stadtklimagutachten Heidelberg 2015 missachtet. Nach die-

sem hat die Grünfläche am Sickingenplatz eine hohe bioklimatische  Bedeutung und somit 

eine große Empfindlichkeit gegenüber der geplanten Nutzungsintensivierung. Empfohlen wird 

deshalb, den Luftaustausch mit der Umgebung zu erhalten, bei Eingriffen die Baukörperstel-

lung zu beachten sowie die Bauhöhen möglichst gering zu halten. Leider sind diese Anregun-

gen bei der jetzigen Planung nicht berücksichtigt worden. Denn diese sieht eine zusätzliche 

Verdichtung der Baukörper sowie eine Erhöhung der Geschossflächen vor, die eine negative 

bioklimatische Auswirkung bedingen. Hier sind die Planer gefordert, ihren Vorschlag der Be-

bauung zu überdenken, um die genannten negativen Einflüsse zu vermeiden. 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
gez. Dr. Karl-Friedrich Raqué 
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